
Hermann Rehm, Wahlrecht. 435

interesses kann sich anderes ergeben. Allgemeines Frauenstimmrecht bedeutet Schwächung
des Ordnungsgedankens, denn die Zahl der Massenwähler steigt dadurch. In Ländern und

in Zeiten, in denen beim katholischen Klerus die kurialistische Richtung überwiegt, bedeutet
allgemeines Frauenwahlrecht mehr als Verdoppelung der die Kirche über den Staat stellenden
Stimmen. Sozialethische Gründe (Hausfrauenflicht, Familienfriede) verbieten das Stimmrecht
verheirateter Frauen. Jedenfalls muss das Frauenstimmrecht beschränkt oder, wenn allgemein,

ungleich sein, soll das Sozialprinzip nicht zu sehr leiden. Das Gesamtinteresse ist gar nicht
beachtet, wenn man sagt: Die Frau ist fähig genug auf dem Throne zu sitzen; dann muss

sie auch fähig sein, das Wahlrecht zu haben. Dort handelt es sich um eine, hier um viele

Frauen; das Staatsinteresse (die Sicherheit der Thronfolge) lässt dort Zulassung, hier Fern-
haltung der Frauen als angemessen erscheinen. Keinen genügenden Gegengrund gegen das
Frauenwahlrecht bildet, dass das Wahlrecht der Frau und der Töchter in vielen Fällen

eine Kräftigung des politischen Einflusses von Mann und Vater bedeuten wird. Mehr als

die Hälfte der Frauen ist unverheiratet, viele Töchter erwerbstätig und dadurch selbständig.
Andrerseits liegt kein Hinderungsgrund für das Frauenwahlrecht in der mangelnden
militärischen Dienstpflicht. Nicht geeignet zum Dienste bedeutet nicht auch ungeeignet
zum Wählen.

Politisches Freuenstimmrecht gilt in den Unionsstaaten Wyoming (schon seit 1869),
Colorado, Utah (1895), Idaho (1896), Suddakota (1909), Washington (1910), Arizona, Kansas,
Michigan, Oregon (1911), Californien (1912), ferner in Südaustralien, das der Haupt-Frauen-
stimmrechts-Staat ist, und in Neuseeland (1895). In Finnland wurde es 1906 eingeführt.
1911 haben es Island, der dänische Reichstag, Viktoria und Portugal beschlossen. In Nor-
wegen besteht es seit 1907 überhaupt, seit 1913 in gleichem Umfange wie für Männer.

1915 werden mit 230000 stimmberechtigten Männern 250000 stimmberechtige Frauen zur
Wahlurne gehen. Am 17. März 1911 zog die erste Frau in das Storthing ein. In Finn-
land sind von 132 Abgeordneten zurzeit 16 weiblichen Geschlechts. Kommunalwahlrecht

besitzen die Frauen in Schweden seit 1910, in Norwegen seit 1907. Bis 1910 waren sie

dabei in Norwegen durch den Steuerzensus schlechter gestellt als die Männer.
In allen Ländern, wo das Frauenwuhlrecht eingeführt wnrde, handelt es sich um dünn

bevölkerte Gebiete. Die Gefahren des Massenwahlrechts sind da geringer. In Finnland war

man bereit, um auch die Familie zum Kampfe gegen die Unterdrücker zu gewinnen; in

Portugal, um die Frauen womöglich dem Einflusse des antirepublikanisch gesinnten Klerus
zu entwinden.

VI. Allgemeines und beschränktes Wahlrecht. Von allgemeinem
Wahlrecht wird in der Praxis des Rechts und der Politik nicht erst gesprochen, wenn alle

erwachsenen Staatsangehörigen zur Wahl zugelassen sind, sondern schon, wenn die Wahl-
fähigkeit von weiteren Voraussetzungen abhängig ist, aber nur solchen, in deren Besitz der
erwachsene Mann ohne besondere Schwierigkeit gelangen kann. Ist das Wahlrecht von

ganz geringer direkter Steuer (50 Pfg.), mehrjähriger Staatsangehörigkeit und Ansässigkeit
in Staat oder Wahlkreis abhängig, so spricht man trotz dieser Wahlkautelen doch noch von

allgemeinem Wahlrecht. Dieses zerfällt daher in ganz (kautelenfreies) und gemässigt all-
gemeines. Beschränktes Wahlrecht liegt vor, sobald das Wahlrecht an Voraussetzungen
gebunden ist, die nicht bei jedem Erwachsenen leicht eintreten: nicht zu geringe direkte
Steuer (Zensuswahlrecht), Bildung (Lesen und Schreiben), Haushalt.

VIII. Gleiches und ungleiches Wahlrecht. Die gesetzliche und politische
Praxis nennt gleich bereits ein Wahlrecht, bei dem für alle oder die allermeisten Wahl-

fähigen die Wahlbefugnis von denselben Voraussetzungen abhängig ist. Richtiger Ansicht
nach ist ein Wahlrecht schon ungleich, wenn für das Stimmgewicht zwischen den Wahl-
kreisen mehr Unterschiede als Gleichheiten bestehen. Erst wenn auch die Wahlkreise in der

Hauptsache gleich sind, ist auch das Wahlrecht gleich. Ungleiches Wahlrecht muss nicht
parteiisch sein. Ungerecht, parteiisch ist es erst, wenn die Ungleichheit aus Sonder-(Partei-),
nicht im Staatsinteresse besteht.
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Die Abstufungen des ungleichen Wahlrechts werden entweder durch Einteilung der
Bevölkerung in Wählergruppen (Abteilungen, Kurien, Klassen: Klassen-
wahlrecht) oder durch Übertragung mehrerer Stimmen an einen Wähler (Plural-
Wahl-Mehrstimm-Recht) oder durch ungleiche Wahlkreiseinteilung herbeigeführt. —
Eine Wählerklasse kann allgemeine heissen. Trotzdem ist das Wahlrecht ungleich, wenn
die Sonderklassen nicht nur ein verschwindendes Stiimmgewicht besitzen.

IX. Wahlrechtssysteme. Es gibt deren vier: 1. zuerst beschränktes

und ungleiches Wahlrecht; noch gilt es in Grossbritannien, Russland, beiden Reuss, Alten-
burg, Lübeck, Hamburg; dann allmählich entweder 2. beschränktes, aber gleiches
Wahlrecht: in Deutschland nicht mehr vorhanden, aber in Ungarn-Kroatien, Luxemburg,
Serbien, Italien (Analphabeten, d. h. wer nicht lesen und schreiben kann, wahlberechtigt
erst mit 30 Jahren, vorher nur, wenn die Dienstpflicht erfüllt), oder 3. allgemeines, aber

ungleiches Wahlrecht. Das System findet sich in Belgien und Österreich, für
Deutschland gesetzlich in Preussen, Bayern, Sachsen, Baden, Hessen, Schwarzburg, Schaum-
burg-Lippe, Weimar, Meiningen, Lippe, Anhalt, Bremen, Braunschweig, Oldenburg, Koburg-
Gotha; tatsächlich im Reiche, weil die Wahlkreise der Bevölkerungsziffer nach zu ungleich

geworden sind. Die Ungleichheit besteht gewöhnlich in Klassenwahl; im Reich, in Öster-
reich, Bayern und Baden in der Wahlkreiseinteilung (im Reich und Bayern das Land, in
Baden die Städte bevorzugt); in Preussen in Klassenwahl und Wahlkreisziffer, in Sachsen
und Oldenburg in Pluralwahl und Wahlkreiseinteilung, in Hessen nur in Mehrstimmrecht.

In Oldenburg hat der 40 Jahre alte Wähler eine Alterszusatzstimme und 28 Abgeordnete
werden in zwei-, 14 in einmännigen, 3 in einem dreimännigen Wahlkreise gewählt. 4. All-
gemeines und gleiches  Wahlrecht. Dem Buchstaben nach gilt es im Reiche,
in Frankreich, Spanien, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Griechenland. In Frankreich und
im Reiche ist es durch die stark verschiedene numerische Entwickelung der Wahlkreise un-

gleich geworden. Württemberg und Elsass-Lothringen sind die einzigen Länder, wo Gleich-
heit auch für die Wahlkreise tatsächlich herrscht.

X. Deutsches Reich. Wie bei jedem Wahlrechte, gilt auch beim Reichswahlrechte,
dass es ausser von positiven von gewissen negativen Voraussetzungen (Disqualifikationen)

abhängt. Wähler zum deutschen Reichstage ist wohl jeder 25 Jahre alte Deutsche, der in
einem Bundesstaate wohnt, in diesem Bundesstaate, aber nur, wenn er nicht unter Vormund-

schaft steht, nicht im Konkurse sich befindet, im letzten der Wahl vorangegangenen Jahre

keine öffentliche Armenunterstützung erhielt, und die bürgerlichen Ehrenrechte nicht verlor.
(Reichswahlgesetz v. 31. Mai 1869.) Als öffentliche Armenunterstützung gelten seit Reichs-
gesetz v. 15. März 1909 nicht Krankenunterstützung, Anstaltspflege Angehöriger, Erziehungs-
beihilfen, Unterstützung in augenblicklicher Notlage, zurückgezahlte Unterstützungen. Wähl-
bar ist im Reiche 1. jeder Wahlberechtigte, der einem Bundesstaate seit einem Jahre an-

gehört, 2. Ausländer und Eingeborene in den Schutzgebieten, die dort die Reichsangehörigkeit
durch Naturalisation erwarben. Der Wahlkreiseinteilung liegt der Rechtssatz zugrunde:
„jeder Wahlkreis muss 1864 durchschnittlich 100000 Seelen gehabt haben.“ Der Satz gilt
noch, aber schon seit mehr als zwei Jahrzehnten bilden 100000 Seelen nicht mehr die Durch-

schnittsziffer. Augenblicklich ist der Durchschnitt 180000.
XI. Preussen. Wahlberechtigt zur zweiten Kammer ist bereits nach der Wahl-

ordnung vom 30. Mai 1849 jeder 24 Jahre alte Preusse in der Gemeinde, in der er seit

6 Monaten wohnt oder sich aufhält. Von Anfang an war die Zahlung einer direkten Steuer

keine Voraussetzung. Trotzdem sind die Klassen, nach denen sich das Wahlrecht abstuft,
nicht Berufs-, Bildungs-, Alters-, Stadt-, Land-, sondern Steuerklassen und zwar reine. Das
ist nur dadurch möglich, dass diejenigen, die keine direkten Steuern zahlen, wählen dürfen.
Sie wählen in der dritten Klasse. Die Einteilung in drei Steuerklassen bedeutet nicht von

selbst: auf jede Klasse entfällt dieselbe Steuersumme. Die Einteilung in Klassen ist Ein-

teilung der Wähler. Die Einteilung besagt daher nicht notwendig: die Klassen haben gleiche
Steuer-, bei Bildungsklassen gleiche Bildungskraft; sondern die Einteilung besagt notwendig
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